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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bh-30-366/18

Aktenzeichen:

Amt: Bauen und Ordnung zu behandeln in:

Datum: 10.10.2018 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff: Ausbau Schulstandort Grundschule Borkheide  Ermächtigung Auftragsvergabe
Planungsleistung LP 1-4 
Kurzinfo zum Beschluss   

Finanzielle Auswirkungen: Ja, aber noch nicht nennbar

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Ja mit 10.000,00 
VE 190.000,00 

Produktkonto: 21100.785104 FinanzH: 2018 /
2019

ErgebnisH:

Vorbehaltlich Genehmigung Kommunalaufsicht
geprüft und bestätigt:

Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

OEA 1
HHA 1
SozA 1
GV 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bh-30-366/18

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkheide ermächtigt den Amtsdirektor, nach öffentlicher
Bekanntgabe zur Vergabeabsicht für die Planungsleistung
LP 1-4 Hochbau / Gebäude und
LP 1-4 Fachplanung Elektro, Heizung/ Lüftung / Sanitär
für die Vorbereitung der Bauantragsunterlagen im Rahmen der Gesamtmaßnahme Ausbau
Schulstandort Hans Grade Grundschule Borkheide, zur Auftragsvergabe.

Die Auftragsvergabe erfolgt vorbehaltlich der Haushaltsplanung 2019 und
Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Finanzierung:
Produkt 21100.785104 - Grundschule Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Ansatz 2018   10.000,00 Euro - bereits beauftragt 4.500,00 Euro
Ansatz 2019 190.000,00 Euro  - VE

Die Gemeindevertretung Borkheide wird über die Auftragsvergabe informiert.
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Für die Gesamtmaßnahme Ausbau Schulstandort Hans- Grade- Grundschule wird zur Zeit
nach einer mögliche Förderung gesucht.
Gemäß Vergabe- und Nebenbestimmungen der einzelnen Förderrichtlinie muss die
Vergabe der Planungsleistungen immer öffentlich ausgeschrieben werden.
Voraussetzung für eine Förderung ist die Genehmigungsplanung / Bauantrag.
Mit Beschluss der Gemeindevertretung über die Ausbauvariante
(Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) sollte die Vergabe der Planungsleistungen umgehend
vorbereitet werden. Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung ist am 24.1.2019 und für
die erforderlichen Planungsschritte zu spät.
 

 


